
gleich auch die Vergabestelle da-
vor, von einem der Wettbewerber
übervorteilt zu werden. Denn die
Möglichkeit, aus einem nicht ge-
kennzeichneten Angebot einzelne
Seiten des Angebotes oder sogar
das gesamte Angebot auszutau-
schen, schädigt nicht nur die Kon-
kurrenten, etwa wenn die Blätter
mit dem Endpreis und bestimmten
Einzelpreisen ausgetauscht wer-
den, um einen Konkurrenten zu
unterbieten.
Insbesondere bedarf es nachAn-

sicht der niedersächsischen Verga-
bekammer im Falle der fehlenden
Kennzeichnung keiner konkreten
Gefährdung des ordnungsgemä-
ßen Vergabeverfahrens, um eine
Aufhebung nach § 17 Absatz 1
Nummer 3 VOB/A-EU wegen ei-
nes schwerwiegenden Grundes zu
rechtfertigen. Denn die Feststel-
lung einer unterlassenen Lochung
oder anderen Kennzeichnung ist

für die hier unterlassene Kenn-
zeichnung des Angebotes. Diese
Verpflichtung des öffentlichen
Auftraggebers schützt nicht nur
die Wettbewerber untereinander
vor Fälschungen, sondern zu-

fentlichen Auftraggebers aus § 14
Absatz 2 Nummer 2 VOB/A-EU.
Bereits die verspätete Kennzeich-
nung der Angebote nach dem Er-
öffnungstermin, stellt einen Ver-
gabeverstoß dar. Erst recht gilt das

sachsen (Beschluss vom 18. No-
vember 2015 – VgK-42/2015) wies
seinen Nachprüfungsantrag als
unbegründet zurück.
Die Kennzeichnung der Ange-

bote ist eine Verpflichtung des öf-

Ein öffentlicher Auftraggeber
hat Rohrleitungs-, Umbau-,

Anschluss- und Oberflächenarbei-
ten zur Erweiterung einer Kläran-
lage europaweit im offenen Ver-
fahren als Bauauftrag ausgeschrie-
ben. Bis zum Schlusstermin für
den Eingang der Angebote gab nur
ein Bauunternehmer eine Offerte
ab. Im Submissionstermin wurde
das eingereichte Angebot nicht
durch Lochstempel gekennzeich-
net. Die Vergabestelle teilte dem
Bauunternehmer das Submis-
sionsergebnis mit und informierte
ihn später über die Aufhebung des
Vergabeverfahrens, weil gegen die
Kennzeichnungspflicht verstoßen
wurde. Der Bauunternehmer rüg-
te erfolglos die Aufhebungsent-
scheidung. Er war der Ansicht,
dass eine Kennzeichnung nicht
nötig sei, weil nur ein Angebot
vorgelegen habe. Die von ihm an-
gerufene Vergabekammer Nieder-

Vergabekammer Niedersachsen zur unterlassenen Angebotskennzeichnung

Einziges Angebot nicht gelocht: Aufhebung

Bei der Vergabe eines Bauauftrags für eine Kläranlage gab es Streit. FOTO DPA

verhältnismäßig einfach möglich.
Hingegen wäre der zusätzliche
Nachweis manipulativen Verhal-
tens ungleich schwerer möglich,
sodass dieAnforderung andieAuf-
hebung einer Vergabe so hoch ge-
setzt wären, dass der öffentliche
Auftraggeber auch bei deutlichen
Anhaltspunkten unterhalb der Be-
weisbarkeitsschwelle trotz fehlen-
demVertrauen zumkünftigen Auf-
tragnehmer gezwungen wäre, mit
diesem einen Vertrag zu schließen.
Dies ist nachAuffassung der Lüne-
burger Nachprüfungsbehörde
nicht gewollt: Schon die unterlas-
sene Kennzeichnung verhindert
die Sicherstellung eines ordnungs-
gemäßen Wettbewerbs und führt
daher regelmäßig zur Aufhebung
des Vergabeverfahrens.
> HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Fachanwalt für Vergabe-
recht bei Rödl & Partner in Nürnberg.
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maßgeblich an schwerwiegenden
Kartellrechtsdelikten mit beson-
ders hoher Sozialschädlichkeit be-
teiligt haben, nicht oder nur unzu-
reichend geahndet werden kön-
nen. Daher sei eine Anpassung im
GWB erforderlich, damit Unter-
nehmen und Verbraucher effekti-
ver Schadensersatzansprüche
durchsetzen können, wenn sie
durch einenKartellverstoß geschä-
digt wurden. Die Einführung einer
unternehmensbezogenen Sankti-
on stellt sicher, dass Kartellrechts-
verstöße ebenso effektiv und nach-
haltig verfolgt werden können wie
in denVerfahrenderEuropäischen
Kommission. > BSZ

Der Entwurf zum Neunten Gesetz zur
Änderung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen kann auf den In-
ternetseiten des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums eingesehen werden:
www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/
PDF/G/neunte-gwb-novelle,proper-
ty=pdf,bereich=bmwi2012,spra-
che=de,rwb=true.pdf

strukturen erheblich beeinträch-
tigt werde. So sei zu beobachten,
dass Unternehmen zunehmend
versuchen, kartellrechtliche Geld-
bußen in Millionenhöhe durch
Vermögensverschiebungen und
Umstrukturierungen zu vermei-
den.
DieseUmgehungsmöglichkeiten

haben zur Folge, dass Kartellver-
stöße von Unternehmen, die sich

Das Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) wurde
mit dem 8. Änderungsgesetz vom
26. Juni 2013 (8. GWB-Novelle)
grundlegend überarbeitet. Nun
soll es aufgrund der fortschreiten-
den Digitalisierung der Märkte so-
wie rechtlichen Änderungen er-
neut novelliert werden. Hierfür
beschloss nun die Bundesregie-
rung am 28. September 2016 die
Novellierung des Gesetzes.
Damit soll auch eine weitere

Vorschrift der EU-Richtlinie
2014/104/EU umgesetzt werden:
Bis zum 27. Dezember 2016 muss
Deutschland neue Vorgaben für
die erleichterte Geltendmachung
von Schadensersatzansprüchen
durch Geschädigte in nationales
Recht vornehmen.
Laut Bundesregierung habe die

kartellrechtliche Praxis gezeigt,
dass die effektive Rechtsdurchset-
zung gegenüber Unternehmen
durch Defizite des nationalen Re-
gelungsrahmens bei der Rechts-
nachfolge sowie bei Konzern-

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen grundlegend überarbeitet

Novellierung kommt

Bei der Vergabe von Bauleistungen
ist auch das GWB zu berücksichti-
gen. FOTO DPA
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